
Geschäftsnummer:

1 U 165/09
6 C 159/09
Amtsgericht
Pforzheim

Verkündet am
18. Februar2010

Stanulonis,  JFA
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Oberlandesgericht Karlsru he
1 . Zivi lsenat

lm Namen des Volkes
Urteil

lm Rechtsstreit

- Kläger / Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte.

gegen

- Beklagte / Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Schadensersatz

hat der 1.  Ziv i lsenat des Oberlandesger ichts Kar lsruhe auf die mündl iche Verhandlung
vom 18.  Februar  2010 durch

für Recht erkannt:

rechtskräftig



1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Pforzheim vom 14.
August 2009 - 6 C 159/09 - abgeändert.

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger €242,71sowie weitere € 46,41 zu zahlen,
jeweils zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 %o über dem Basiszinssatz seit dem
05.03.2009.

2. lm übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die weitergehende Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

4. Von den Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen hat der Kläger T7 % und die Be-
klagte 23 oÄ zu tragen.

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

6.  Die Revis ion wird nicht  zugelassen.

7. Streitwert: € 1.047,25



G R Ü r u o T :

t .

Wegen der tatsächlichen Feststellungen wird auf das Urteil des Amtsgerichts pforzheim

vom 14.08.2009 venryiesen. Zweitinstanzliche Anderungen und Ergänzungen ergeben

sich aus den nachfolgenden Ausführungen.

Das Amtsgericht hat der Klage, mit der der Kläger restl iche Mietwagenkosten i. H. v,
1.047,25 € nebst Zinsen sowie vorgerichtl iche Anwaltskosten i. H. v. 150,30 € nebst Zin-
sen geltend gemacht hat, in vollem Umfang stattgegeben. Zur Begründung hat es im
Wesentlichen ausgeführt, die vom Kläger verlangten Mietwagenkosten entsprächen
dem durch die Schwackel iste vorgegebenen Rahmen unter Hinzuziehung eines 20

%igen Aufschlages.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt, mit der sie Klagabweisung an-
strebt. Sie vertritt die Auffassung, der Kläger habe seine Erkundigungspflicht verletzt.

Sie, die Beklagte, habe dargelegt, dass es für den Kläger ein konkretes günstigeres An-
gebot gegeben habe.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Amtsgerichts Pforzheim vom 14.0B.2009 - 6 C 159/09 - abzuändern
und die Klage abzuweisen.

Der Kläger beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Er verteidigt das amtsgerichtl iche Urteil.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens in beiden Instanzen wird auf die
zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätzen nebst Anlagen venryiesen.

Der Rechtsstreit wurde mit Beschluss des Senats vom 19.01.2010 auf die zuständige
Berichterstatterin a ls streitentscheide nde E inzelrichterin ü bertragen.
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Die Berufung der Beklagten istzulässig.  Das Oberlandesger icht  is tgemäß SS 119 Abs.

1 N r .  I b G V G  a . F . , 4 0  E G G V G z u r E n t s c h e i d u n g d e s R e c h t s s t r e i t s z u s t ä n d i g .  D a s a n -

gefochtene Urteil wurde vor dem 01.09.2009 erlassen.

Die Berufung hat auch zum übenrviegenden Teil Erfolg. Der Kläger hat (nur) Anspruch

auf Mietwagenkosten i .  H. v.  insgesamt 1.421,70 €,  wovon die Beklagte vorprozessual

bereits 1.178,99 € gezahlt hat. Zur Zahlung der noch ausstehenden Differenz von

242,71€ nebst Zinsen und daraus errechneter vorger icht l icher anwalt l icher Geschäfts-

gebühr jeweils nebst Zinsen war die Beklagte demnach zu verurteilen. Soweit das

Amtsgericht einen höheren Betrag zugesprochen hat, war das Urteil auf die Berufung

der Beklagten entsprechend abzuändern und die Klage abzuweisen, Die weitergehende

Berufung, mit der die Beklagte Klagabweisung insgesamt anstrebt, war zurückzuweisen.

Der Kläger kann gemäß S 249 BGB nur den Ersatz der Mietwagenkosten ver langen, die

ein verständiger, wirtschaftl ich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für

zweckmäßig und notwendig halten darf. Der Geschädigte ist dabei ebenso wie in ande-

ren Fäl len,  in denen er die Schadensbesei t igung selbst  in die Hand nimmt,  nach dem

Wirtschaftl ichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren von mehreren mög-

lichen den wirtschaftl icheren Weg der Schadensbehebung zu wählen (vgl. zuletzt Urteil

BGH vom 19.01 .2010, Vl  ZR 112109).

Die vom Kläger geltend gemachten Mietwagenkosten entsprechen im hier zu beurtei-

lenden Einzelfall nicht der Erforderlichkeit. Der Kläger hat eine Mietwagenrechnung der

Firma R. vorgelegt, bei der er nach dem unbestrittenem Vorbringen der Beklagten sei-

nen bei dem Unfall beschädigten Pkw auch reparieren l ieß. Die Mietwagenfirma hat für

15 Tage ( in denen 394 km gefahren wurden) insgesamt 2.520,50 € in Rechnung ge-

stellt, wobei sie von einem Wochentarif von 1.229,42 € (x 2) sowie einem Tagestarif von

87,82 €, unfallbedingten Zusatzleistungen mit 476,67 €, Winterreifen mit 52,50 € und

einer Haftungsbegrenzung mit  271,65 € -  jewei ls zuzügl ich 19 % Mehnvertsteuer -  aus-
gegangen ist.

Diese Mietwagenrechnung macht der Kläger al lerdings nicht  in vol lem Umfang gel tend,

sondern stel l t  e ine davon abweichende eigene Berechnung auf.  Er berechnet nach der

von ihm vorgelegten Schwackeliste für das Postleitzahlgebiet 751 für 15 Tage 1.588,86
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€, zuzüglich Haftungsbefreiung mit 363,90 € und einem unfallbedingten Aufschlag von
20 o/o, abzüglich 5 % Eigenersparnis und kommt so zu einem Betrag von 2.228,34 €, von
dem er die von der Beklagten bezahl ten 1.178,99 € abzieht.

Dieser vom Amtsgericht in der angefochtenen Entscheidung ohne nähere Begründung
übernommenen Berechnung kann vom Berufungsgericht nicht gefolgt werden. Der Klä-
ger kann im vorliegenden Fall bereits deshalb nicht zu dem von ihm geltend gemachten

Unfallersatztarif anmieten, weil er der ihm obliegenden Erkundigungspflicht nicht nach-
gekommen ist. Nach zwischenzeitl ich ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs ist  es Sache des Geschädigten, darzulegen und zu beweisen, dass ihm unter Be-
rücksicht igung seiner indiv iduel len Erkenntnis-  und Einf lussmögl ichkei ten sowie der ge-

rade für ihn bestehenden Schwierigkeiten unter zumutbaren Anstrengungen auf dem in
seiner Lage zeitl ich und örtl ich relevanten Markt - zumindest auf Nachfrage - kein we-
sentlich günstigerer Tarif zugänglich war. Unterlässt der Geschädigte die Nachfrage
nach günst igeren Tar i fen,  geht es nicht  um die Ver letzung der Schadensminderungs-
pfl icht, für die grundsätzlich der Schädiger die Beweislast trägt, sondern um die Scha-
denshöhe, die der Geschädigte darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen hat
(BGH, urteil vom 14.10.2008, vl zR 308/07, zit iert nach Juris, dort Rn. 14).
Der Kläger trägt zwar vor, ihm sei keine Zeit verblieben, bezüglich der Höhe der Miet-
wagenkosten umfangreiche Marktrecherchen anzustellen, da sich der Verkehrsunfall am
25'01.2008 um 14.15 Uhr ereignet habe und die Anmietung am darauf fo lgenden Tag
um 9.45 Uhr erfolgt sei (vgl. l/79). Nach seinem eigenen Vortrag hat der Kläger aber
nicht  nur keine umfangreichen Nachforschungen angestel l t ,  sondern gar keine. Da der
Unfal l  an einem Sonntag gegen 14.15 Uhr stat t fand und die Anmietung erst  am nächs-
ten Tag erfolgte, lag keine Eil- oder Notsituation vor, wie sie etwa dem von Klägerseite
vorgelegten Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart zugrunde lag (Urteil vom 08.07.
2 0 0 9 - 3 U 3 0 / 0 9 - ) .

Ein vernünftiger und wirtschaftl ich denkender Geschädigter muss aber unter dem As-
pekt des Wirtschaftl ichkeitsgebots nach der Höhe des angebotenen Tarifs fragen, um
dessen Angemessenheit beurteilen zu können und sich, wenn diese zweifelhaft erschei-
nen muss, nach günst igeren Tar i fen erkundigen (BGH a. a.  o.  Rn. 15).
Wäre der Kläger dieser Verpfl ichtung nachgekommen, hätte er ohne weiteres herausfin-
den können, dass das Autohaus, bei dem er sein beschädigtes Fahrzeug zur Reparatur
gegeben hat und bei  dem er dann auch ein Fahrzeug angemietet  hat ,  e inen wesenf l ich
günst igeren Tar i f  anbietet ,  a ls er ihm in Rechnung gestel l t  wurde. Die Beklagte hat eine
Preisliste des Autohauses Rösch von Juli 2009 vorgelegt, aus der hervorgeht, dass ein
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Fahrzeug wie der vom Kläger angemietete Golf Plus 1,9 TDI zu einem Werkstatttarif von
31,99 € und zu einem Normaltarif von 87,00 €, jeweils inklusive 1g % Mehnruertsteuer,
angeboten wird.

Dazu hat der Kläger lediglich vorgetragen, bei dem Werkstatttarif handele es sich um
einen subventionierten Preis, der nur für Fälle nicht fremd verursachter Reparaturerfor-

derlichkeit angeboten werde. Bei einem fremd verschuldeten Unfall mit längerer Repara-
turzeit könne dieser Tarif nicht in Anspruch genommen werden, das Autohaus würde
sich schlicht weigern (so der Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung vor dem
Berufungsgericht) zu diesem Preis zu vermieten.

Das erscheint dem Berufungsgericht nachvollziehbar, das ebenfalls davon ausgeht,
dass dieser Tarif für in der Regel kurzfristige Werkstattbesuche (lnspektion oder ähnli-
ches) angeboten wird. Anderes hat auch die Beklagte substanti iert nicht vorgetragen.
Allerdings hat der Kläger sich nicht dazu geäußert, weshalb er nicht den Normaltarif hät-
te in Anspruch nehmen können und den Vortrag der Beklagten zur Zugängl ichkei t  d ie-
ses Tarifes nicht. Damit ist der zu treffenden Entscheidung - die ausdrücklich als Einzel-
fallentscheidung bezeichnet wird - als unstreit ig zugrunde zu legen, dass der Kläger zum
Unfallzeitpunkt den günstigeren Normaltarif hätte in Anspruch nehmen können und dass
ihm dieses wesentlich günstigere Angebot auf einfache Nachfrage ohne weiteres zu-
gänglich gewesen wäre. Dieses hätte er dann, dem Gebot der Wirtschaffl ichkeit folgend,
auch in Anspruch nehmen müssen. Auf alle weiteren von den Parteien ausführlich dis-
kutierten Fragen, insbesondere ob grundsätzlich nach Schwackeliste oder nach Fraun-
hofer-Liste abgerechnet werden kann, kommt es demnach im hier zu entscheidenden
Fa l l  n ich t  an .

Das führt zur folgender Berechnung: Der Normaltarif beträgt für den vom Kläger ange-
mieteten VW Golf Plus, 1,9 TDI 87,00 € pro Tag inklusive Mehnruertsteuer. Für 15 Tage
macht dies 1.305,00 € aus. Davon ist  e ine Eigenersparnis von (unstrei t ig)  5 % mit  62,25
€ abzuziehen, so dass 1.239,75 € verbleiben. Der Kläger macht weiter Kosten für die
Haftungsbefreiung geltend mit 363,90 €. Diese Kosten sind allerdings nur zur Hälfte er-
stattungsfähig. Der Kläger hat keinen Vortrag dahingehend erbracht, dass auch sein
geschädigtes Fahrzeug Vollkasko versichert war, so dass das Berufungsgericht dies
auch nicht  zugrunde legen kann. Auf der anderen Sei te ist  zu berücksicht igen, dass
grundsätzl ich die Benutzung eines Mietwagens mit  e inem erhebl ichen Schädigungsr is i -
ko verbunden ist .  In diesen Fäl len häl t  das Berufungsger icht  es daher für  sachgerecht,
gemäß S 287 ZPO die Prämien für die Haftungsfreistellung zur Hälfte und somit mit
181,95 € für  15 Tage -  zu ersetzen (vgl .  OLG Karlsruhe 10 U 55/00, 10 U 104t01,1 l )
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17108; vgl .  auch BGH, NZV 2005, 301, wonach es der tatr ichter l ichen Beurtei lung ge-

mäß $ 287 ZPO unterliegt, ob im Einzelfall ein Vollkaskoschutz ganz oder nur teilweise
zu erstatten ist).

Demnach haben die Beklagten insgesamlzu erstatten 1.421,70 €, wovon sie vorprozes-
sual  berei ts 1.178,99 € bezahl t  haben, so dass ein Betrag von € 242,71 verbleibt ,  zu
deren Bezahlung nebst Zinsen die Beklagte zu verurteiren war.

Soweit das Amtsgericht sie zur Zahlung von mehr als diesem Betrag verurteilt hat, war
die Berufung der Beklagten erfolgreich, die weitergehende Berufung war als unbegrün-
det zurückzuweisen.

Der Kläger hat schl ießl ich noch Anspruch auf Zahlung einer 1,3-fachen Geschäftsge-
bühr zuzüglich Auslagen und Mehnruerststeuer aus diesem Streitwert mit 46,41€ (32,50
€  +  6 , 5 0  x  1 9  % \ .

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf $g 91,92,97 ZPO; diejenige über die vor-
läufige Vollstreckbarkeit auf $$ 708 Ztff . 10,713 ZPO. Die Voraussetzungen für die Zu-
lassung der Revision (S 543 ZPO) sind in der vorliegenden Einzelfallentscheidung nicht
gegeben.



1 U 165/09

BGB S 249

Stichworte. Verkeh rsu nfa ll ; M ietwagen kosten ; Erstattu n gsfäh ig keit; Normalta rif

Leitsatz:

Zur Erstattungsfähigkeit von Mietwagenkosten - hier nur in Höhe des ,,Normaltarifs".
der dem Geschädigten im konkreten Fall auf einfache Nachfrage ohne Weiteres zu-
gängl ich gewesen wäre.

oLG Karlsruhe, urt. v. 18.02.2010 -1 u 16s/09 - (rechtskräftig)
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